
der Abgeordnete erhält von derselben Behörde ein vorläusiges Wahldekret zu seiner Be-
glaubigung. "

§·27.
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Wahlakten vorgelegt und er entscheidet schließlich uber die Berechtigung der zum Abgeord·
neten oder Stellvertreter Gewahlten zum Einttitt in den Landtag.

Heinrich der 62. Jungerer Linie Fürst Reuß.
Dr. v. Bretschnelder. Ernst Dinger. Dr. Emil v. Beulwitz.


